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Radikaliserung

eine Herausforderung für 
gesellschaft, recht und schule.
Radikalisierung ist zu einer großen 

Herausforderung für die Gesellschaft 
als Ganzes und für die Schule und 

das Recht im Besonderen geworden. 
Hochschulprofessor DDr. Karl Heinz 

Auer gilt als profunder Kenner der 
Wechselwirkung von Radikalisierung 

und Extremismus und Terrorismus und 
nähert sich dem Problembereich aus 

trans disziplinärer Perspektive.
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Manifesten terroristischen Handlun-
gen geht regelmäßig eine Entwicklung 
voraus, die es in den Blick zu bekom-
men und zu entschärfen gilt. Dies ist 
aber nur dann möglich, wenn man sich 
mit den unterschiedlichen Ursachen 
und Determinanten auseinandersetzt 
und Möglichkeiten der Einflussnahme 
erarbeitet, um den terroristischen Akt 
zu verhindern und rechtskonforme 
Alternativen aufzuzeigen.  Deswegen 
die Einbettung der Radikalisierung 
in einen historischen, soziologischen 
und individuellen Kontext. Und des-
wegen die Erörterung von Möglich-
keiten, Terrorismus schon im vorge-
lagerten Prozess der Radikalisierung 
zu bekämpfen. Im ersten Teil meiner 
Ausführungen werde ich daher nach 
kurzen rechtsethischen Überlegungen 
zur Rechtsordnung den Ist-Stand der 
Radikalisierungforschung skizzieren 
und einige Entwicklungsparameter 
und Möglichkeiten der Deradikali-
sierung aufzeigen. Im zweiten Teil 
meiner Ausführungen liegt der Fokus 
auf dem spannungsgeladenen Verhält-
nis von Recht und multikultureller 
Gesellschaft. Ein Blick auf das Straf-
recht und die staatlichen Erziehungs-
ziele rundet den Bogen ab.

antHropozentrik Der 
recHtsorDnung
Der Gesetzgeber, vor allem der Strafge-
setzgeber, muss „sein Gesetz so gestal-
ten, als wäre der Mensch so eigennützig, 
dass er rücksichtslos seinem Interesse 
folgen würde, wären ihm nicht Rechts-
schranken gesetzt, und so klug, dass 
er jede Lücke dieser Schranken sofort 
erkennen würde, sein Gesetz muss … 
auch für ein Volk von Teufeln passen, 
sofern sie nur Verstand haben.“1 Die 
Fokussierung auf diesen realtypischen 
Aspekt darf aber nicht übersehen, dass 
es auch normative und idealtypische 
Aspekte gibt, die die rechtlichen Nor-
men als Befolgungsmaßstab und einen 
Idealtypus des Menschen zum Inhalt 
haben. Vor allem aber ist es der Mensch 
als soziales und personales Wesen, das 
nicht aus den Augen verloren werden 
darf. Die großen Menschenrechtskodi-
fikationen belegen das ebenso wie die 
Generalklausel in unserem § 16 ABGB. 

Diese normiert als grundlegende Prä-
misse, dass jeder Mensch als Person 
zu betrachten sei, weil er „angeborene, 
schon durch die Vernunft einleuchten-
de Rechte“ hat. „Alle Menschen sind 
frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren“2, steht an der Spitze der All-
gemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948, und Art. 1 der Euro-
päischen Grundrechtscharta normiert: 
„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Sie ist zu achten und zu schüt-
zen.“3 Zentrale Fundamentalnorm ist 
jeweils die gleiche Personenhaftigkeit 
und Würde jedes Menschen. AEMR 
und GRC explizieren das ebenso wie 
die Kommentare und die facheinschlä-
gige Literatur dazu. Dieses Bild vom 
Menschen liegt unserer Rechtsordnung 
zugrunde und bildet sozusagen deren 
Grammatik – eingebettet in das Span-
nungsverhältnis zwischen Individualität 
und Sozialität4, Menschenrechten und 
Menschenpflichten5. Radbruch steht 
dem Bild des freien und individuel-
len Menschen des liberalen Rechts-
zeitalters durchaus kritisch gegenüber 
und fordert, auch die intellektuelle, 
wirtschaftliche und soziale Machtlage 
des Rechtssubjekts mit zu bedenken.6 
Durch das Aufeinandertreffen unter-
schiedlicher Sozietäten und Werthal-
tungen ist es von grundlegender Bedeu-
tung, sich bewusst zu machen, dass 
unsere Rechtsordnung, gerade auch im 
Straf- und Schadenersatzrecht, einen 
Menschen voraussetzt, der zwischen 
Schuld und Unschuld unterscheiden 
kann und mit freiem Willen ausgestat-
tet ist.

raDikalisierung: BegrifflicHkeit 
unD forscHungsstanD – 
ein ÜBerBlick 
Der Begriff der Radikalisierung ist 
innerhalb weniger Jahre zu einem 
Zentralbegriff geworden, wenn es 
um Terrorismus und Innere Sicher-
heit geht.7 Der französisch-iranische 
Soziologe Farhad Khosrokhavar 
bezeichnet Radikalisierung als „den 
Prozess, der dazu führt, dass ein Indi-
viduum oder eine Gruppe zu einer 
Form der Gewaltausübung greift, die 
unmittelbar an eine sozial, politisch 
oder religiös motivierte Ideologie 

geknüpft ist, von der die herrschen-
de politische, soziale oder kulturel-
le Ordnung abgelehnt wird“.8 Der 
Leiter des International Center for 
the Study of Radicalisation am Lon-
doner Kings College Peter Neumann 
definiert Radikalisierung kurz und 
prägnant „als Prozess, durch den Per-
sonen und Gruppen zu Extremisten 
werden“.9 Die konkreten Fragen, die 
sich an dieses Verständnis von Radi-
kalisierung anschließen, sind jene, wie 
Individuen, Menschengruppen bei 
diversen Veranstaltungen, Städte oder 
Länder vor Anschlägen geschützt wer-
den können. Wie man terroristische 
Netzwerke bekämpfen bzw. Personen 
und Gruppen im Radikalisierungs-
prozess erkennen und vor der terro-
ristischen Tat an deren Umsetzung 
hindern kann.10 Infolge des Umstands, 
dass sowohl der deutsche als auch der 
österreichische Verfassungsschutzbe-
richt 2016 den islamistischen Terror als 
die größte Gefahr sieht11, beschrän-
ken sich die Ausführungen in diesem 
Vortrag auf diesen Bereich, wiewohl 
die Gesellschaft auch mit Gewalt in 
rechts- und linksextremen Kreisen 
konfrontiert ist, wie z. B. Anschläge 
auf Flüchtlingsunterkünfte oder die 
Ausschreitungen beim G20-Gipfel im 
Juli in Hamburg zeigen.
Soziale Prozesse werden in der Regel 
systemisch, relational oder dispositi-
onal erläutert. So auch der Prozess 
der Radikalisierung. Bei systemischen 
Erklärungen liegt der Fokus auf der 
Position des Forschungsgegenstands 

in der renommierten Österreichi
schen Juristenzeitung ÖJz 01/2018 
wurde der viel beachtete vortrag von 
Hochschulprofessor DDr. karl Heinz 
auer zum thema „radikalisierung 
als folge von vergangenheitsverlust 
ohne zukunftsgewinn“ veröffent
licht. wiw bringt den vortrag für 
österreichische staatsanwältinnen 
und staatsanwälte mit freundlicher 
genehmigung des autors und des 
Manzverlages einer pädagogi
schen leserschaft zur kenntnis und 
dankt dem autor für die entspre
chenden ergänzungen.
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in einem übergeordneten System. 
Dieser Ansatz erklärt Radikalisie-
rung aus rapiden sozialen Verände-
rungen und dem Verlust traditioneller 
Gesellschaftsformen. Der relationale 
Zugang untersucht Eigenschaften und 
Handlungen von Gruppen und Indivi-
duen als Folge von Beziehungen und 
Interaktionen mit anderen. Radika-
lisierung wird in dieser Perspektive 
primär als eine Kommunikationsme-
thode wahrgenommen. Dispositionale 
Erklärungen basieren auf dem „Indi-
viduum als Analyseeinheit“ unmittel-
bar vor der Handlung. Die meisten 
Erklärungsversuche zur Radikalisie-
rung folgen heute dem dispositiona-
len Ansatz, da er als einziger auch 
das Problem der Spezifizität umfasst. 
Weil nämlich Faktoren, die mit Radi-
kalisierung korrelieren, auf die ganz 
große Mehrheit einer Gruppe zutref-
fen können, bedarf es zusätzlich der 
Identifizierung jener Faktoren, die 
das spezifische Charakteristikum sind 
für Radikalisierte bzw. für Menschen 
im Radikalisierungsprozess. Die „vier 
M“ – männlich, muslimisch, Migra-
tionshintergrund, Misserfolg in der 
Pubertät – reichen für sich alleine 
noch nicht aus, um als dieses spezifi-
sche Charakteristikum zu gelten. Die 
Radikalisierungsforschung, vor allem 
im systemischen Erklärungsmodell, 
hat zudem aufzuzeigen versucht, dass 
weniger die Armut und der Mangel 
an Bildung für die Radikalisierung 
ursächlich sind als vielmehr exzessive 
Staatsgewalt und eine als demütigend 
empfundene Politik gegenüber Grup-
pen. Die moderne Forschung weist 
aber auch darauf hin, dass Terroristen 
als handelnde Subjekte tätig werden 
und in der Regel „nicht passivisch 
radikalisiert“ werden. Ihre Taten ste-
hen „am Ende einer Reihe von Ent-
scheidungen, die getroffen werden, 
weil sie mit emotionalen, identitären 
oder materiellen Zugewinnen ver-
knüpft sind“.12

Um möglichst alle relevanten Ele-
mente in den Blick zu bekommen, 
werden Radikalisierung und gewalt-
bereiter Extremismus im Schnittfeld 
der Trias von entfremdetem Indivi-
duum, unterstützender Gruppe und 

legitimierender Ideologie untersucht. 
Während klassische Terrorgruppen 
wie z. B. al-Qaida oder die sozial-
revolutionären europäischen Grup-
pen der 1970er und 80er Jahre in den 
Hintergrund getreten sind, hat die 
gegenwärtige terroristische Bedro-
hung zwei ganz unterschiedliche 
Formen angenommen: nämlich Ein-
zeltäter und Kleinstgruppen im Wes-
ten und große eher lose organisierte 
Aufstandsbewegungen im Nahen und 
Mittleren Osten sowie in Afrika. Die 
neuere Radikalisierungsforschung 
verbindet beide Dimensionen und 
versteht Radikalisierung als Reakti-
on auf erlittene Demütigung, sei es 
im Makrobereich zwischen Staaten, 
im Mesobereich zwischen Gruppen 
oder im Mikrobereich zwischen Indi-
viduen.13 Auf der individuellen Ebene 
ist es der Prozess der Identitätsbil-
dung, der im Mittelpunkt der Radi-
kalisierungsforschung steht. In der 
Wechselwirkung von Deradikalisie-
rungsarbeit und Radikalisierungsprä-
vention haben die Fragen zur Identi-
tätsbildung zwar Praxisrelevanz, das 
Analyse- und Vorhersagepotential 
menschlichen Verhaltens bleibt aber 
bescheiden. Ganz zu schweigen von 
einem universellen terroristischen 
Profil. Das gibt es nicht. Und so „wird 
uns auch der nächste Anschlag über-
raschen, erschrecken und vor offene 
Fragen stellen“. Aber vielleicht sind 
wir dann nicht mehr ganz so ratlos.14

Das antHropologiscHe kreuz 
Der entscHeiDung
Die Annäherung an das Thema der 
Radikalisierung als Folge von Ver-
gangenheitsverlust ohne Zukunftsge-
winn und die rechtsstaatlichen Mög-
lichkeiten, dieser Herausforderung 
zu begegnen, erfordert auch kurze 
methodologische Vorüberlegungen. 
Meines Erachtens ist der Ansatz von 
Winfried Brugger mit dem „anthro-
pologischen Kreuz der Entscheidung 
in Politik und Recht“ besonders 
geeignet, eine vielschichtige Thema-
tik, wie sie die Radikalisierung nun 
einmal ist, in den Blick bzw. in den 
Griff zu bekommen.15 Das Modell 
geht davon aus, dass der Mensch 

einerseits in der Zeitspanne von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
agiert – dargestellt durch die Hori-
zontale mit dem Blick nach hinten 
und nach vorne – und andererseits 
durch eine Vertikale determiniert 
ist. Diese beinhaltet im „Blick nach 
oben“ die Rechtsordnung mit ihren 
Normen, Werten und Idealen und im 
„Blick nach unten“ das kollektive 
„Es“, die menschlichen Antriebe und 
Grundbedürfnisse. Der Mensch, sei 
er nun individualistisch gedacht oder 
auch kollektiv, steht im Mittelpunkt 
der horizontalen und vertikalen 
Abwägungsschiene.16 Die Reflexion 
der vier Perspektiven garantiert zwar 
noch nicht, dass eine darauf aufbau-
ende Entscheidung richtig ist. Sehr 
wohl aber, dass alle relevanten Über-
legungen in die Entscheidungsfin-
dung eingebunden sind. Dieses anth-
ropologische Kreuz der Entscheidung 
unterlege ich meinen folgenden Aus-
führungen sozusagen als Raster.

Die Horizontale: 
Der Blick auf Die wurzeln 
Der englische Historiker Eric Hobs-
bawm bezeichnet unsere Epoche 
als „Jahrhundert der Extreme“ und 
meint, dass sich „der Furor, der die 
Französische Revolution in einem 
Blutbad enden ließ“, sich im 20. Jahr-
hundert europaweit und darüber hin-
aus ausgebreitet hat. Der Losung von 
„liberté, égalité und fraternité“ fehlte 
wegen der mangelnden Balance die-
ser drei Begriffe die Durchsetzungs-
kraft. „Die Freiheit mutierte zum 
wirtschaftlichen Liberalismus, der die 
20er Jahre in die Weltwirtschaftskri-
se stürzte, die Gleichheit totalisier-
te sich im kommunistischen Terror 
des Stalinismus und Maoismus, die 
Brüderlichkeit wurde vom National-
sozialismus zur Idee der Volks- bzw. 
Rassengemeinschaft pervertiert.“17

Im Hinblick auf die Terrorismuspro-
blematik der Gegenwart sieht der 
amerikanische Historiker David 
Rapoport Terrorismus als Ergeb-
nis von politischen Ideen. Seit dem 
späten 19. Jahrhundert sieht er vier 
Wellen als historisch ursächlich an 
und untrennbar verbunden mit einer 
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radikalen politischen Bewegung: die 
anarchistische und die antikolonia-
listische Welle, die „Neue Linke“ und 
die religiöse Welle. Peter Neumann 
nimmt diesen Zyklus für die Radika-
lisierungsforschung auf, ergänzt ihn 
aber mit einer rechten Welle, wobei 
sich Rechtsradikalismus nicht auf 
eine bestimmte historische Periode 
reduzieren lässt, sondern in vielen 
Fällen eine Reaktion auf das Entste-
hen anderer Bewegungen darstellt. 
Daraus resultiert auch die Diversi-
tät rechter Bewegungen, vom klassi-
schen Faschismus bis hin zu Anders 
Breivik, dem norwegischen Terroris-
ten, der 2011 zuerst ein Regierungs-
gebäude in Oslo in die Luft sprengte 
und anschließend 69 Teenager auf 
der Ferieninsel Utøya erschoss.18 Far-
had Khosrokhavar geht im Blick auf 
die Geschichte der Radikalisierung 
bis zu den iranischen Assassinen im 
11. Jahrhundert zurück19, und der 
Gerichtspsychiater Reinhard Haller, 
der in der Macht der Kränkung eine 
wesentliche Ursache für terroristi-
sches Handeln erblickt, sieht gar in 
der biblischen Geschichte von Kain 
und Abel das Urverbrechen und die 
Kränkung als Urmotiv des Urverbre-
chens.20

Innerhalb des islamistischen Spekt-
rums gibt es eine Vielfalt von Strö-
mungen. Auf der Basis einer Radi-
kalisierung, die seit den 1980er 
Jahren anhält, ist al-Qaida zu einer 
Dachorganisation für eine Vielzahl 
von Gruppen geworden. Al-Qaida 
hat mehrere signifikante Entwick-
lungsstufen durchlaufen: Die Phase 
bis 1989 in Afghanistan im Kampf 
gegen die Sowjetunion, die Phase 
im Kampf gegen den Westen mit 
den Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 als markantem Höhepunkt 
bzw. Tiefpunkt und schließlich nach 
der Schwächung durch die Eliminie-
rung eines Großteils ihrer Führer der 
Prozess der Zersplitterung in viele 
kleine Gruppen. Permanente Wand-
lungs- und Anpassungsfähigkeit hat 
geholfen, sich dem internationalen 
Zugriff immer wieder zu entziehen. 
Das Internet wird zum neuen Medi-
um, um neue Anhänger und Sym-

pathisanten zu werben. Trotz aller 
Hindernisse gelingt es den dschiha-
distischen Gruppen von al-Qaida, 
neue Generationen zu radikalisieren, 
und zwar sowohl unter den jüngeren 
Generationen in den sozial prekären 
Vierteln Europas als auch in den 
modernen Mittelschichten des Mitt-
leren Ostens.21 Mit den arabischen 
Revolutionen, deren Euphorie den 
kurzlebigen Charakter eines Stroh-
feuers hatte, kommt es zu neuen 
Formen der Radikalisierung. In den 
auf den Tourismus angewiesenen 
Ländern Ägypten und Tunesien ver-
schlechtert sich die wirtschaftliche 
Lage signifikant, und die Politik der 
nun herrschenden Muslimbrüder in 
Ägypten und der Ennahdha in Tune-
sien führt letztlich dazu, dass die radi-
kalen Islamisten im Sinai ebenso Fuß 
fassen wie in Tunesien.22 Warlords in 
Libyen, denen nach dem Sturz des 
Gadaffi-Regimes im Oktober 2011 
ein großer Teil des Militärarsenals in 
die Hände gefallen war, fungieren als 
Waffenverkäufer für Dschihadisten 
in Afrika. Syrien ist für Dschiha-
disten die willkommene Gelegen-
heit, im Namen ihres Islam in den 
heiligen Krieg gegen das aus ihrer 
Sicht blutrünstige Regime Baschar 
al-Assads zu ziehen. Dass Präsident 
al-Assad als Alewit einem vermeint-
lichen Irrglauben anhängt und Krieg 
gegen eine überwiegend sunnitische 
Gesellschaft führt, ist den Dschiha-
disten doppeltes Motiv für die „heili-
ge Pflicht“ zum Dschihad. Geschätz-
te 10.000 junge Männer aus aller 
Herren Länder nehmen daran teil, 
ungefähr 2.000 aus Europa. In Syri-
en, im Jemen oder auch im Libyen 
haben westliche Interventionen die  
Schwächung des Staates mitverur-
sacht und die Ausbreitung der Dschi-
hadisten gefördert.23 Die Beschaf-
fung der Mittel für Dschihadisten 
in Syrien erfolgt in Großbritannien, 
in Frankreich und in muslimischen 
Ländern wie Saudi-Arabien, Katar 
und den Emiraten.24 Dass westliche 
Demokratien ihre Politik dem Primat 
wirtschaftlicher Vorteile unterordnen 
und Geschäfte mit Staaten machen, 
von denen bekannt ist, dass sie den 

„Die Radikaliserung ist der 
Prozess, der dazu führt, dass 

ein Individuum oder eine 
Gruppe zu einer Form der 
Gewalt ausübung greift.“

in Frankreich und in muslimischen 
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internationalen islamistischen Terro-
rismus unterstützen, ist eine Dop-
pelbödigkeit, von der man ausgehen 
darf, dass sie sich rächen wird.
Im Kontext all dieser Entwicklungen 
muss der sogenannte Islamische Staat 
gesehen werden. Er wurzelt einerseits 
in der religiösen Welle (David Rapo-
port, Peter Neumann) und ist ande-
rerseits ein Produkt des Arabischen 
Frühlings und der dschihadistischen 
Bewegung. Selbsternannter „Kalif“ 
und Anführer seit 2010 ist oder war 
– Todesnachrichten über ihn sind 
widersprüchlich – Abu Bakr al-Bagh-
dadi. Unter seiner Führung gelingt 
es einer dschihadistischen Gruppe, 
„ein großes, grenzübergreifendes und 
historisch bedeutsames Gebiet“ zu 
beherrschen. Am 29. 6. 2014 ruft al-
Baghdadi den Islamischen Staat als 
„Kalifat“ aus, ein paar Tage später 
hält er eine programmatische Frei-
tagspredigt in der Großen Moschee 
von Mossul.25 Der Siegeszug des IS 
war geprägt von bestialischen Metho-
den und erfolgte in atemberaubender 
Geschwindigkeit. Dschihadisten in 
anderen Ländern und Kontinenten 
haben sich dem IS als Provinzen 
unterstellt, von Afghanistan, Algeri-
en, Nigeria bis zu den Philippinen.26 

Tausende sogenannter Foreign Ter-
rorist Fighters aus anderen Ländern 
werden dort radikalisiert. In Öster-
reich waren Ende 2016 fast 300 Per-
sonen aus diesem Bereich bekannt.27 
Schnell, wie sich der IS ausgebrei-
tet hat, verliert er nun auch wieder 
an Boden. Die Gebietsverluste sind 
enorm, viele Anführer sind tot, die 
Gruppe zerbricht. Das Kalifat, das al-
Baghdadi in Mossul ausgerufen hat, 
ist heute Geschichte.28 70.000 km2 
wurden dem IS wieder abgenommen, 
20.000 km2 allein in den vergangenen 
sechs Monaten.29 In der geschände-
ten chaldäischen St. Kyriakos-Kirche 
von Batnaya im Nordirak, wo der 
IS mehr als zwei Jahre gewütet hat, 
zeugen blasphemische Sprüche in 
deutscher Sprache – an die verblie-
benen Wände geschmiert – von der 
Anwesenheit aus Mitteleuropa stam-
mender IS-Terroristen: „Oh ihr Kreu-
zessklaven. Ihr habt keinen Platz in 

Islamischland. Entweder gehst du 
raus oder wir töten dich.“30

Die Auffassung von Peter Neumann, 
dass mit dem Zerfall des IS auch das 
ideologische Projekt, das er reprä-
sentiert, zusammenbricht31, teile ich 
nicht. Was wir derzeit beobachten 
können, ist die Transformation des IS 
in statu moriendi als physisches Kali-
fat hin zu einer Daseinsform in statu 
nascendi als virtuelles Kalifat. Der 
EU-Antiterrorkoordinator Gilles de 
Kerchove geht zudem davon aus, dass 
sich die Reste des IS wieder mit 
al-Qaida verbinden können – mögli-
cherweise unter Führung von Hanza 
bin Laden, dem Sohn Osama bin 
Ladens – und eine neue Schubkraft in 
naher Zukunft entwickeln.32

Die Horizontale: 
raDikalisierungstenDenzen  
in Der gegenwart 
Lenken wir den Blick auf der horizon-
talen Schiene nun auf die Gegenwart. 
Vieles, was uns heute im Spannungs-
feld von Radikalisierung, gewaltbe-
reitem Extremismus und Terrorismus 
entgegenschlägt, ist Folge der Erfah-
rung von kollektivem und individuel-
lem Vergangenheitsverlust. Kollektiv 
im Hinblick vor allem auf Gesellschaf-
ten im „muslimischen Krisenbogen“ 
von Casablanca bis Karachi und Kabul 
mit ihren labilen Strukturen und sozi-
alen und ökonomischen Problemen.33  

Individuell im Hinblick auf die eigene 
Familien- und Lebensgeschichte. Wor-
auf stolz sein in einer dysfunktionalen 
Familie, vielfach ohne jeden sozialen 
und wirtschaftlichen Aufstieg? Wenn 
die persönliche Situation als inne-
res Gefängnis erlebt wird, durch das 
die Zukunft verbaut scheint, ist der 
ideale Nährboden für eine Radika-
lisierung hin zum Extremismus und 
allenfalls sogar Terrorismus gegeben. 
Die Lebensbedingungen im Vorstadt-
getto verbunden mit der verzweifelten 
Überzeugung, in einer Welt gefangen 
zu sein, in der alle Türen verschlossen 
scheinen, sind grundlegende Radikali-
sierungsfaktoren.34

So werden Vorstadtgettos zu Rekru-
tierungspools. Farhad Khosrokhavar 
unterscheidet in diesem Umfeld inzwi-
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Im Mittelpunkt dieser klassischen Auf-
satzsammlung, die für diese Neuauf-
lage um drei weitere Abhandlungen 
zu Fragen der Menschenwürde ergänzt 
wurde, stehen zentrale Fragen staat-
licher Ordnung, wie sie sich an dem 
bestehenden, historisch bedingten 
Zusammenhang zwischen Freiheit und 
Recht bzw. Freiheit und Staat ablesen 
lassen. Böckenförde legt dar, dass das 
Recht nicht nur eine notwendige Bedin-
gung von Freiheit ist, sondern zugleich 
den Staat als Macht- und Entschei-
dungseinheit und Inhaber des Monopols 
legitimer Gewaltausübung voraussetzt.

Recht, Staat, Freiheit
Studien zur Rechtsphilosophie, Staats-
theorie und Verfassungsgeschichte

Ernst-Wolfgang Böckenförde
Suhrkamp 2016 (6. Auflage)
425 Seiten, 6 19,60
ISBN 978-3-518-28514-5
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xschen mehrere Generationen radika-
ler Islamisten in Frankreich. Gemein-
sam ist ihnen, dass sie in Frankreich 
zur Schule gegangen und ausgebildet 
worden sind. Sie haben eine krimi-
nelle Vergangenheit und Haftstrafen 
verbüßt. Vielen ist eine schwierige 
Kindheit und eine Deislamisierung 
gemeinsam, bevor sie zu wiedergebo-
renen Muslimen und Dschihadisten 
geworden sind. Eine Initiationsreise 
in ein Land des Nahen oder Mittleren 
Ostens oder in Kriegsgebiete rundet 
das Profil ab. 
So zeichnen sich fünf Phasen ab: Leben 
in der Banlieue, Straffälligkeit, Gefäng-
nis, kriegerische Reise und radika-
le Islamisierung.35 Die grundlegende 
Gemeinsamkeit der jungen Menschen 
in den Vorortstädten ist der Hass auf 
die Gesellschaft und das Gefühl, Opfer 
zu sein. „Im Dschihadismus nimmt ihr 
Hass eine neue Form an. Ihre ohnmäch-
tige Wut verwandelt sich in heiligen 
Zorn.“ In dieser Radikalisierung ent-
steht eine Identität, die sich im Bruch 
mit der Gesellschaft konstituiert. Der 
subjektive Weg wird frei, um das erlitte-
ne Unrecht zu rächen und die aus ihrer 
Sicht abtrünnige und gottlose Gesell-
schaft zu bekämpfen, „selbst wenn man 
für die heilige Sache in den Tod gehen 
muss“.36 Ein V-Mann, von einem deut-
schen Landeskriminalamt gezielt in 
der Islamistenszene platziert, berichtet 
von einer beängstigenden Parallelwelt: 
von Jugendlichen, die für den Dschihad 
brennen und ihre eigenen Eltern zu 
„Ungläubigen“ erklären, die sie töten 
würden. Aus einem extremen Konzept 
von Loyalität und Lossagung folgt die 
Parole: „Liebe für die Gläubigen, Hass 
für die Ungläubigen. Wir gegen den 
Rest der Welt.“37

Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 
in Syrien 2013 werden auch verstärkt 
Jugendliche aus den Mittelschich-
ten, die in einer Sinnkrise stecken, 
für den Dschihadismus angeworben. 
Diese sind nicht durch den Hass auf 
die Gesellschaft geprägt. Vielmehr 
ist ihr Problem eines der Autorität 
und der Normen. Es sind oft „früher-
wachsene, aber häufig zugleich unreife 
Jugendliche“. Ihr Wunsch nach trenn-
scharfen Grenzen zwischen Erlaub-

tem und Verbotenem findet im Islam 
und im radikalen Islamismus eine für 
sie ideale Antwort mit eindeutigen 
Normen, die ihnen keine mühsamen 
Gewissensentscheidungen abverlan-
gen. Im diametralen Gegensatz zur 
68er Jugendrevolte, die sich von Ein-
schränkungen und illegitimen Hierar-
chien befreien wollte, sehnen sich die 
jungen Konvertiten geradezu nach sak-
ralen Normen, die dem freien Willen 
des Menschen entzogen sind.38 Und 
im Gegensatz zu sogenannten „Jugend-
religionen“, die in den 1960er- bis 80er-
Jahren ihren Höhepunkt hatten und 
die auch mit Abgrenzung, Psychoter-
ror und anderen fragwürdigen Metho-
den in Verbindung gebracht wurden, 
letztlich mehrheitlich aber gewaltfrei 
blieben, lernen die jungen Konvertiten 
– einmal dschihadistisch radikalisiert – , 
„zum hartgesottenen Kämpfer in einem 
bis zum Äußersten gehenden Heiligen 
Krieg zu werden“39.
Der Psychologe Ahmad Mansour, 
Sohn arabischer Israelis, aufgewach-
sen in einer nichtpraktizierenden 
muslimischen Familie und durch den 
Kontakt zu einem fundamentalisti-
schen Imam selbst beinahe zu einem 
Islamisten geworden, warnt vor mono-
kausalen Erklärungen der Radikali-

sierung. Diskriminierung allein reiche 
nicht aus, um Radikalisierung umfas-
send zu erklären. „Keineswegs sind 
es nur die sprichwörtlichen ‚Loser‘, 
die sich dem Islamismus zuwenden.“ 
Als im Juli 2005 in der Londoner 
U-Bahn 52 Passagiere durch Bom-
benattentate den Tod fanden, waren 
ebenso islamistische Attentäter mit 
gutem sozialem Status beteiligt wie 
an den Anschlägen von New York 
im September 2001.40 Entsprechend 
seinem beruflichen Hintergrund führt 
Mansour vor allem psychische Fak-
toren ins Treffen, um Radikalisierung 
zu erklären. Fehlendes Urvertrauen 
ist eine der Ursachen für die spätere 
Empfänglichkeit gegenüber jenen, die 
all das „versprechen, was in frühes-
ter Kindheit entbehrt und schmerzlich 
vermisst wurde“. Extreme Autoritäts-
verhältnisse, die oftmals in traditionell 
und patriarchal geprägten Familien 
vorherrschen, führen zur Entwicklung 
eines strengen, eifernden und into-
leranten Über-Ich, „das auf fraglose 
Unterwerfung und unkritische Gefolg-
schaft drängt“. Das korreliert dann 
mit der exkludierenden Ideologie der 
Dschihadisten, besser zu sein als die 
anderen, ebenso wie andererseits mit 
der exzessiv gepflegten Opferrolle 
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Lichtermeer in Paris: 
Der Islamismus macht auch vor Europa nicht halt ... 
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und den übernommenen und interna-
lisierten Feindbildern. Die Opferrolle 
wird sogar dann noch betont, wenn 
die Ausgangslage eine ganz andere 
ist. Bald nach den Anschlägen in Paris 
gegen die Journalisten von Char-
lie Hebdo war zu hören, dass nicht 
die Ermordeten, sondern vor allem 
Muslime Opfer dieser Taten seien, 
da diese nun doch noch mehr stig-
matisiert würden. Videoclips mit der 
immer gleichen Botschaft, dass Mus-
lime vom Westen unterdrückt werden, 
zirkulieren zu Tausenden auf Inter-
net-Plattformen und genießen unter 
Jugendlichen geradezu Kultstatus.41 
Ein gefährliches und im Wortsinn 
explosives Gemisch entsteht dann, 
wenn z. B. im online verfügbaren Buch 
Muslimische Gangs – die Zukunft der 
Muslime im Westen Bedienungsanlei-
tungen zum Bombenbau angeboten 
werden.42

Was gegenwärtig den Umgang der 
Gesellschaft und vor allem der Exeku-
tive und der Rechtspflege mit Radika-
lisierten erschwert, ist die Wandlung 
der nach außen sichtbaren Formen 
der Radikalisierung. Während die frü-
heren Radikalisierten ihre Identität in 
Verhalten, Aussehen und Kleidungs-
stil zur Schau stellten und relativ leicht 
zu erkennen waren, hat sich nach 
den Attentaten vom 11. September 
2001 eine radikale Wandlung vollzo-
gen. Nicht zuletzt deswegen, um einer 
zunehmenden Überwachung zu ent-
gehen, neigen die neuen Radikalisier-
ten einer introvertierten Haltung zu, 
die sie äußerlich nicht mehr erkenn-
bar macht. Nach den Anschlägen in 
Barcelona und Cambrils, bei denen 
15 Menschen getötet und 120 ver-
letzt worden waren, titelte die deut-
sche Tageszeitung „Die Welt“ poin-
tiert: „Integriert und radikalisiert: Das 
unglaubliche Doppelleben der jungen 
Attentäter“. Sie waren 19 Jahre alt 
und Anfang 20, zwei erst 17. Sie lebten 
im Schoß ihrer Familien, beherrschten 
die Landessprache, kannten die Sitten. 
Fast alle waren Söhne marokkanischer 
Einwanderer, sie lebten in bescheide-
nen Verhältnissen, aber nichts deutete 
auf eine Radikalisierung hin.43 Ein 
weiteres Unterscheidungsmerkmal 

zu den früheren Radikalisierten liegt 
darin, dass sie sich eher zu kleinen als 
zu großen Gruppen zusammenschlie-
ßen, wie die jüngsten Anschläge in 
Europa zeigen. Khosrokhavar weist 
zudem darauf hin, dass sich im Gegen-
satz zu den früheren Radikalisierten 
heute auch mental instabile und psy-
chisch labile Mitglieder unter ihnen 
finden. Zu den bekannten Gefähr-
dern, also jenen Extremisten, denen 
die Polizei zutraut, einen Anschlag 
auszuüben – die Zahlen dazu sind sehr 
unterschiedlich und kaum verifizier-
bar: in Deutschland sollen es an die 
1.000 sein, in Österreich um die 140, 
in GB gar 23.000 – zu den bekannten 
Gefährdern kommen also die neuen 
Radikalisierten hinzu, die nicht so 
leicht als solche erkennbar sind.

Die Horizontale: Der Blick nacH 
vorne – raDikalisierungs
prävention unD 
DeraDikalisierung 
Für die unmittelbare Zukunft springt 
neben der Bedeutung der Rechtspfle-
ge die Notwendigkeit einer frühzeiti-
gen Radikalisierungsprävention eben-
so ins Auge wie die Notwendigkeit 
einer umfassende Deradikalisierung, 
sowohl und besonders für jene, die 
in einer Haftanstalt radikalisiert wor-
den sind44, als auch im Hinblick auf 
die Rückkehrer aus den verlorenen 
IS-Gebieten. 1.100 Extremisten sol-
len allein schon nach Marokko und 
Tunesien zurückgekehrt sein. Diese 
werden – vor allem, wenn sie unter-
tauchen – zu einer Gefahr für das 
eigene Land und für Europa, wo vor 
allem Frankreich, Deutschland, Spa-
nien, Belgien und die Niederlande 
im Visier von IS-Anhängern aus dem 
Maghreb sind.45 Zu den 90 Foreign 
Terrorist Fighters, die bis Ende 2016 
aus Syrien und dem Irak nach Öster-
reich zurückgekehrt sind46, werden im 
Laufe dieses Jahres vermutlich einige 
weitere dazukommen. Der deutsche 
Verfassungsschutzbericht geht davon 
aus, dass die Defensivsituation des IS 
im Nahen Osten zu einer Zunahme 
seiner Terrorakte unter fortgesetzter 
und gezielter Ausnutzung der Migrati-
onsbewegungen führt.47

Radikalisierungsprävention ist, wie 
der Name schon sagt, ein vorbeu-
gender Ansatz, während Deradika-
lisierung erst ansetzen kann, wenn 
eine Radikalisierung schon erfolgt 
ist. Präventionsarbeit will jene Indi-
viduen und Gruppen erreichen und 
begleiten, die sich auf dem für sie 
steinigen Weg zu gesellschaftlicher 
Selbstbestimmung befinden. Ihnen 
soll geholfen werden, Freiräume sinn-
voll zu nutzen und ihre gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen mitzu-
gestalten. In diesem Sinne befähigt 
Präventionsarbeit zu konstruktiver 
Kritik und Selbstbestimmung. Letzt-
lich ist Radikalisierungsprävention 
dann erfolgreich, wenn an die Stelle 
von Vergangenheitsverlust Vergan-
genheitsbewältigung tritt und an die 
Stelle einer negativen Zukunftspers-
pektive ein optimistischer Blick in die 
Zukunft. Das bedeutet, „strukturelle 
und kontextuelle Möglichkeiten und 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass selbstbestimmte Lebensentwürfe 
tatsächlich realisiert werden können“, 
sodass Radikalisierungsprozesse gar 
nicht erst in Gang kommen.48

Adressaten der Deregulierungsar-
beit sind bereits kriminell gewordene, 
gewalttätige und ideologisch als prob-
lematisch erachtete Personen. Ihnen 
soll ein Weg zurück in die Gesellschaft 
gebahnt werden, was umso schwieri-
ger ist, je mehr die Radikalisierung 
fortgeschritten ist. Es geht um die 
Umkehrung des Prozesses, durch den 
eine Person zum Extremisten gewor-
den ist. Projekten zur Distanzierungs-
arbeit und Ausstiegsbegleitung kommt 
dabei eine zentrale Bedeutung zu, und 
die pädagogischen und sozialen Wis-
senschaften stehen vor einer immen-
sen Herausforderung angesichts der 
aufgezeigten Entwicklungen.49 In der 
praktischen Arbeit geht es im Ide-
alfall darum, Radikalisierte dazu zu 
bewegen, „extremistische Denk- und 
Handlungsweisen aufzugeben“. Häu-
fig – so wird berichtet – geht es aber 
„nur“ um die Verhinderung weiterer 
Radikalisierungsschritte. Wenn radi-
kalisierten Personen konkrete Alter-
nativen angeboten werden, besteht 
auch die konkrete Chance zur Ein-



sicht, dass Gewalt keine Methode zur 
Durchsetzung ihrer Ziele ist.50

Die vertikale: 
spannungsfelD zwiscHen 
realisMus unD iDealisMus
In der vertikalen Abwägungsschiene 
des anthropologischen Kreuzes der Ent-
scheidung kommt ein doppeltes Span-
nungsverhältnis zur Sprache: Einerseits 
zwischen der Rechtsordnung mit den 
ihr inhärenten Werten und Normen und 
den Gegebenheiten und Erfordernis-
sen im politischen und sozialen Alltag. 
Andererseits zwischen der Universali-
tät der Menschenrechte und der Par-
tikularität ihrer Umsetzung innerhalb 
der Grenzen von Verfassungsstaaten. In 
beiden geht es um das Spannungsver-
hältnis von Realismus und Idealismus, 
die im Schnittfeld koinzidieren. 
Nach dem Anschlag vom 19. Dezem-
ber 2016 auf den Berliner Weihnachts-
markt am Breitscheidplatz, der zwölf 
Tote und 49 Verletzte verursacht hat, 
war die Öffentlichkeit bass erstaunt, 
als nach und nach Details der „Karri-
ere“ des tunesischen Attentäters Anis 
Amri durchsickerten: Mehrere hundert 
Beamte in mindestens 64 Behörden 
waren mit ihm befasst. Er benützte 
14 verschiedenen Identitäten, beging 
Straftaten, erschlich Sozialleistungen. 
Schon früh lagen Hinweise über seine 
Gefährlichkeit vor. Dennoch konnte 
er sich „weiter radikalisieren und eine 
Wut auf das Land entwickeln, das ihn 
so offen empfangen hatte“, fünf Jahre 
lang.51 Hat unser System versagt? Führt 
die Realität die Idealität ad absurdum? 
Der aus Marokko stammende Imam 
Abdelbaki Es Satty, der als Drahtzie-
her hinter den Anschlägen von Kata-
lonien im August gilt, hätte im Früh-
jahr 2015 abgeschoben werden sollen. 
Durch richterlichen Beschluss wurde 
die Abschiebung gestoppt. Nach Ver-
büßung einer vierjährigen Haftstrafe 
wegen Drogenhandels sei der Imam 
„um eine Integration in die spanische 
Gesellschaft bemüht“ und stelle keine 
„ausreichend schwere Gefahr für die 
öffentliche Ordnung dar“.52 Nur eine 
Fehleinschätzung? Oder auch eine 
mangelnde Abwägung migrationsrecht-
licher und strafrechtlicher Normen? 

Seit der EGMR 1989 begonnen hat, 
Art. 3 EMRK flüchtlings- und migra-
tionsrechtlich zu aktivieren53, ist es im 
Kontext der jüngeren Migrationspro-
blematik zu einer kontroversiellen Situ-
ation gekommen, in der eine weit über 
den Wortlaut des Folterverbots hinaus-
gehende EGMR-Rechtsprechung54 den 
Schutz- und Sicherheitsbedürfnissen 
der Mitgliedstaaten prävaliert. So dür-
fen radikalisierte Personen, von denen 
eine terroristische Bedrohung ausgeht, 
jedenfalls dann nicht in ihren Heimat-
staat abgeschoben werden, wenn dort 
das Risiko einer Verletzung von Art. 3 
EMRK besteht. Das trifft selbst auf sehr 
gefährliche Verbrecher oder Terroris-
ten zu. Nach Einschätzung des EGMR 
„müssen“ diese in einem Konventions-
staat verbleiben, obwohl dort eminente 
Gefahren von ihnen ausgehen. Zwei-
erlei Gründe sind für dieses „schwer 
tragbare“ Ergebnis ursächlich: einer-
seits beinhaltet Art. 3 EMRK keine 
ordre public-Ausnahme, weil die Norm 
ursprünglich nicht für Auslieferungs- 
oder Abschiebungsfälle konzipiert war. 
Und andererseits ist es eben Aufgabe 
des EGMR, darüber zu urteilen, ob ein 
Konventionsstaat die Menschenrechte 
eines Klägers verletzt hat. Die Über-
prüfung der Schutz- und Sicherheits-
bedürfnisse der Mitgliedstaaten gehört 
nicht zu seinem Aufgabenbereich.55 
Auch wenn Schutzsuchende im Aufnah-
mestaat gewalttätig gegen ihre Unter-
kunftsbedingungen rebellieren, wirkt 
sich das nicht negativ auf den Schutz-
anspruch nach Art. 3 EMRK aus. In 
den Erwägungen des EGMR spielt der 
Gedanke einer möglichen Verwirkung 
menschenrechtlicher Schutzgewähr-
leistungen „keine erkennbare Rolle“.56  
Es verwundert nicht, wenn Boulevard-
Medien gezielt solche Fälle aufgreifen 
und von Abschiebungen zum Teil schon 
gut integrierter Migranten berichten 
und diesen jene gegenüberstellen, die 
straffällig geworden sind und hierblei-
ben dürfen. Damit wird eine gefährliche 
Entwicklung begünstigt, die zu einer 
Minderung oder zu einem Verlust des 
Vertrauens in den Rechtsstaat führt. Im 
Sinnes des anthropologischen Kreuzes 
der Entscheidung bedarf es einer Aus-
gewogenheit der unterschiedlichen Per-
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spektiven. In dieser Ausgewogenheit 
liegt auch der Lösungsansatz für die 
angesprochenen spannungsgeladenen 
Problembereiche. 

Das strafrecHt als 
gefaHrenaBweHrrecHt?
Im Hinblick auf die Herausforderung 
durch die Radikalisierung kommt der 
Strafrechtspflege eine wesentliche 
Bedeutung zu. Das Strafrecht steht 
allerdings nicht am Anfang der Bemü-
hungen, diesem Problembereich der 
Gesellschaft zu begegnen, sondern 
eher am Ende. Zuerst sind die Mög-
lichkeiten der Sozialarbeit und der Päd-
agogik anzuwenden. Andererseits kann 
das Strafrecht nicht einfach warten, 
bis etwas passiert ist. Winfried Hasse-
mer hat schon 2006 darauf hingewiesen, 
dass die Entwicklung des präventiven 
Strafrechts zu einem Gefahrenabwehr-
recht die Folge von gesellschaftlichen 
Phänomenen ist, die zwischenzeitlich 
alle eingetreten sind: normative Desori-
entierung, Angst vor Verbrechen und 
Kontrollbedürfnisse einer Risikogesell-
schaft. Dieses Gefahrenabwehrrecht 
muss „die grundlegenden Traditionen 
des Strafrechts bewahren: den Bezug 
zur Person, die Angemessenheit einer 
Antwort auf Unrecht und Schuld, die 
Ziele von Schutz und Schonung. Nur 
in diesem Rahmen gibt es Sicherheit 
durch Strafrecht.“57

In den letzten Jahren haben die EU-
Mitgliedstaaten58 die Strafbarkeit ter-
roristischer Aktivitäten auf Vorberei-
tungshandlungen vorverlegt. So stellt 
der österreichische Strafgesetzgeber 
die Beteiligung an einer terroristischen 
Vereinigung59 ebenso unter Strafe 
wie die Ausbildung für terroristische 
Zwecke60, die Anleitung zur Begehung 
einer terroristischen Straftat61 und das 
öffentliche Gutheißen von terroristi-
schen Aktivitäten62. Er pönalisiert die 
Verwendung von Terrorsymbolen63 
und hat im Polizeilichen Staatsschutz-
gesetz und im Sicherheitspolizeigesetz 
Befugnisse der Polizei und des polizei-
lichen Staatsschutzes ausgeweitet, um 
den Herausforderungen schon im Vor-
feld terroristischer Akte zu begegnen. 
Da terroristische Akte in der Regel 
einschlägige Straftaten verwirklichen 

wie z. B. Tötungs- Körperverletzungs-, 
Freiheits-, Sachbeschädigungs-, Spreng-
stoff- oder Waffendelikte, war es bis zur 
Pönalisierung der Vorbereitungshand-
lungen nur schwer möglich, rechtzeitig 
vor der Tat einzuschreiten. Das Dilem-
ma der Strafverfolgung, entweder zu 
früh oder zu spät einzuschreiten – im 
ersten Fall liegt straftatbestandsmäßig 
kaum etwas vor, im zweiten Fall ist es 
zu spät – dieses Dilemma wird durch 
die Vorverlagerung der Strafbarkeit auf 
Vorbereitungshandlungen entschärft.64  
Allerdings wird aus rechtstheoretischer 
Perspektive kritisiert, dass es dieser 
Vorverlagerung an einer zwingenden 
sachlichen Legitimation fehle. Nur 
eine Normierung von Bedingungen, 
die zwangsläufig zur Begehung von 
Anschlägen führen, entspräche dem 
Erfordernis von Verhältnismäßigkeit 
und Rechtstaatlichkeit.65 Solange die 
Alternative das Zuwarten auf einen 
späteren Zeitpunkt wäre, zu dem zwar 
die strafrechtliche Verfolgung problem-
los ist, der Anschlag aber den beabsich-
tigten Erfolg gezeitigt hat, ist der all-
fällige rechtstheoretische Mangel wohl 
das kleinere Übel.
Radikalisierte Menschen sind in der 
Regel Überzeugungstäter, die – anders 
als Gewissenstäter, die einen Gewis-
sensentscheidungsprozess durch laufen 
– ihre Tat in der Gewissheit begehen, 
das Richtige zu tun. Dies trifft vor 
allem auf islamistische Terroristen zu, 
weil sie ihre Anschläge in der Regel 
in der festen Überzeugung begehen, 
auf diese Weise einen göttlichen Willen 
auszuführen.66 Der Umstand einer kul-
turell, religiös oder ideologisch moti-
vierten Straftat kann sich grundsätz-
lich nicht strafmindernd auswirken.67 
Terroristisch motivierte Täter begehen 
„im strafrechtlichen Sinn regelmäßig 
Unrecht“, auch wenn sie in ihrem Han-
deln durch die erfolgte Radikalisierung 
geleitet sind. Sie haben in der Regel 
Unrechtsbewusstsein und erfüllen das 
Schuldkriterium, weil ihnen die Ver-
wirklichung des Unrechts „nach den 
Maßstäben der von ihnen bekämpften 
Rechtsordnung durch die Berufung auf 
eine moralisch höherstehende Legiti-
mationsinstanz wie den (vermeintli-
chen) Willen Gottes letztlich gleich-

gültig“ ist.68 Selbst wenn sie sich auf 
die Gewissensfreiheit berufen sollten, 
geht diese Argumentation ins Leere. 
Einerseits ist eine terroristisch moti-
vierte Straftat nicht von der Legaldefi-
nition des Art. 9 Abs. 1 EMRK umfasst, 
und andererseits findet die Freiheit der 
Gewissensverwirklichung ihre Grenzen 
„dort, wo sie Rechte Dritter gefährdet 
oder verletzt oder wo sie dem Staat die 
Erfüllung der elementaren Gemein-
schaftsaufgaben … erschwert oder 
sogar unmöglich macht“.69

Wenn der Radikalisierungsprozess der 
terroristischen Überzeugungstat vorge-
lagert ist, dann hat das Strafrecht nun 
zu einem Zeitpunkt die Möglichkeit 
des Einschreitens, zu dem die Radi-
kalisierung noch nicht abgeschlossen 
ist und der terroristische Akt noch 
vermieden werden kann, wenn auch 
eine (geringere) Straftat iSd Vorberei-
tungshandlungen vorliegt.  Verbunden 
mit Deradikalisierungsmaßnahmen – 
innerhalb und außerhalb einer Haftan-
stalt – kann auch die Strafrechtspflege 
an einer Prävention mitwirken, deren 
Blick über die klassischen Strafzwecke 
hinausreicht.

Die staatlicHen erzieHungsziele 
Und die Schule? Der österreichische 
Verfassungsgesetzgeber hat die staat-
lichen Bildungs- und Erziehungsziele 
2005 in den Verfassungsrang erhoben. 
Sie korrelieren mit den Zielen der Ver-
fassung und stellen dem entsprechend 
den Menschen als personales und 
soziales Wesen in den Mittelpunkt.70 
Bedingt durch Migration und Werte-
kollisionen, deren Konfliktfelder schon 
längst in der Schule angekommen 
sind71, erhalten die Grundwerte von 
Demokratie, Humanität, Solidarität, 
Friede und Gerechtigkeit, Offenheit 
und Toleranz eine ganz neue Aktuali-
tät. Im Hinblick auf Radikalisierungs-
tendenzen ist gerade der Auftrag zur 
Erziehung von Menschen, die in der 
Lage sind, selbständig zu denken, Dia-
log mit Andersdenkenden zu pflegen 
und Verantwortung zu übernehmen, 
brandaktuell. Intentionen, die den 
verfassungsrechtlichen Bildungs- und 
Erziehungszielen entgegengesetzt sind, 
haben in der Schule eines freiheitlichen 
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und demokratischen Staates keinen 
Platz.72 Umgekehrt ist die Orientierung 
an den Bildungs- und Erziehungszie-
len mittelfristig ein durchaus erfolg-
versprechender Weg mitzuhelfen, den 
Mechanismen, die zu Radikalisierung 
und Extremismus führen, entgegenzu-
wirken.
Bei einer Fichte-Tagung 2005 zur 
Geschichte und Systematik der Tran-
szendentalphilosophie fiel der Satz: 
„Die Radikalisierung bezieht ihre 
ganze Wucht durch einen Akt der 
Ausblendung und Enthistorisie-
rung.“73 Um dieser Wucht ihre Kraft 
zu nehmen, bedarf es eines Überwin-
dungsprozesses, an dessen Ende ein 
positiver Umgang mit der je eigenen 
Vergangenheit und Zukunft steht. Die 
Schule kann hier mithelfen. Der Radi-
kalisierung wäre damit ein gutes Stück 
Boden entzogen.
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